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'k-mi'-Schlagzeilen dieser Woche: O BGH: Die Verjährungsfrage ist Seklärt, wer Fußballmeister
wird, bleibt noch offen O Falk Anleger fordem vom tricksenden Insolvenzverwalter einen fairen
Wettbewerb a Hamburg Trust Dr. Jochen Seeler peilt die Spitzenposition unter den Immobilien-
fonds-Anbietem an O Altira: Die ABL-Gruppe sorgt für den nächsten Paukenschlag O OwnerShiP:
Pressesprecher verliert die Bindung zur Mannschaftsleitung a 'k-mi''Leistungsbilanz-Analyse:
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BGH schafrt Klarhelt bei Verjährung von Altfällen
Ir:r dieser Woche , sehr geehrte Damen und Herren,hat der Bundesgerichtshof eine wichtige Grundsatzent-
scheidung zur Verjährung von sog. Altfällen gefällt (Az. XI ZR 44106 v.23.1.2007). Die Kernaussage des
BGH: Auch länger zurückliegende Schadenersatzansprüche von Fondsanlegem etwa aus den 90er Jah-
ren, die sich z. B. wegen möglicher Fehlberatung gegen Vermittler richten, veriähren erst nach drei Jah-
ren ab Kenntrris. Unter 'Keffitnis' ist zu verstehen, daß der Anleger die Umstände kennen muQ die sei-
nen Anspruch begründen. Das bedeute! daß eine Verjährung nicht am ominösen Stichtag 31.12.2004
(drei Jahre nach Inkrafftreten der Schuldrechtsreform) automatisch bzw. kennkrisunabhängig eintrift.
Obwohl die genauen Urteilsgründe schriftlich noch nicht vorliegery bringt die BGH-Pressemitteilung
vom 29.1.2007 dies klar zum Ausd ruck: "Verjährungs[rist in Überleitungsfällen oon subjektiz.sen Voraussetzungen
abhängig." In dem aktuell vor dem BGH verhandelten Fall aus dem Jahr 1995 (Bereicherungsanspruch
im Zusammenhang mit Darlehen zur Finanzierung einer Eigentumswohnung) wendet der XI. Senat
diesen Grundsatz in der Weise an, daß der Lauf bzw. Beginn der anzuwendenden neuen (und verkürz-
ten) Verjährungsfrist von drei Jahren " unter Einbeziehung det subjektiaen Voraussetzungen " zu berechnen ist.
Diese subiektiven Voraussetzungen bzw. eine Kenntnis lagen in dem konkreten Fall jedoch nicht vor
dem 1.1.2002 vor, so daß der Anspruch der Kläger aus dem lahr 1996 zum Zeitpunkt der Klageerhebung
noch nicht veriährt war. Diese Klarstelh.rng des BGH ist aus Gri.inden der Rechtssicherheit und -praxis

natürlich zu begrüßeo da die entsprechenäen Vorschriften recht sperrig und kompliziert sind. Dävon,
dal3 die Rechtslage zur Ve4ährung von Altfällen jedoch bisler.rg nicht eindeutig war. kann aber keine
Rede sein: 'k-mi'hat bereits in der Ausgabe 11/04 in völliger lJbereinstimmung mit dem Tenor der jetzt
ergangenen BGH'Entscheidung darauf hingewiesery daß "sog. 'Altfille' spötet als am 37.12.2004 aerjäh-
ren" können, "uenn z. B. der Anleger erst nach dem 7.7.2002 Kenntnis aon dem haftungsauslösenden Umstanil et
hö\t". In det FoIge ist 'k-mi' immer wieder auf die Problematik der Verjährung von Altfällen eingegan-
gen, z.B.legte RAin Katja Fohrer, Kanzlei MattilMünche& im 'k-mi'-sPecial 49104 ausfülflifh 4qL
daß "ab dem 01.07.2002 die Kenntnis auch bei sog. 'Altfällen' Voraussetzungfür dan
Beginn der dreijährigm Verjährungsftist " ist (vgl. 'k-mi' 49Sl04, vgl. auch 38S, t05l
04). Unsere langjährige Berichterstattung wird durch das aktuelle BGH-Urteil
vollauf bestätigt, während z. B. in der 'NlW'/Neue 
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z. T. andere bzw. falsche Auffassungen zu lesen waren (vgl. 'k-mi' 4+ 49105).


